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Allgemeine Einkaufsbedingungen der  

Möhling GmbH & Co. KG   

Maschinentechnik Pretzschendorf GmbH 

Umformtechnik „Grünes Herz“ GmbH & Co. KG  

(Stand 02/2019) 

 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn,  
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugest immt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch 

dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.  

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.  

(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

(4) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten. 

 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalt einer Frist von 2 Wochen anzunehmen.   

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen sowie Mustern behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Abwicklung unserer 

Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben;  
elektronisch gespeicherte Daten sind zu löschen. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit  
gilt ergänzend die Regelung in § 11 Abs. (6). Dies gilt insbesondere, aber nicht darauf beschränkt, für 

solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Ihre Weitergabe an Dritte darf ohne 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung nicht erfolgen. Siehe hierzu auch § 9 Abs. 5. Sie sind 
ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden. Nach Abwicklung der 

Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben.  

 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der 
Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten. 

(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer 
Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser 

Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweis t, dass er 
diesen nicht zu vertreten hat. 

(4) Die in der Bestellung aufgeführten Zahlungsbedingungen sind bindend.  Es gelten die gesetzlichen 

Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.  

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. 
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(6) Eine im Einzelfall etwa vereinbarte Verpflichtung zur Vorkasse kann von uns verweigert werden,  

wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Lieferanten gefährdet wird (Unsicherheitseinrede des § 321 BGB). 
Das gilt insbesondere auch dann, wenn unsere Kreditversicherung die Deckung der Bestellung oder 

Teile der Bestellung beim Lieferanten verweigert.  

 

§ 4 Lieferzeit 

(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend  

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich in schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht 

eingehalten werden kann.  

(3) Im Falle des Lieferverzugs sind wir berechtigt, pauschalisierten Verzugsschaden in Höhe von 1% 
des Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5%; weitergehende 

gesetzliche Ansprüche bleiben vorbehalten, insbesondere auch der Nachweis eines höheren Schadens.  
Dem Lieferanten steht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein oder ein 
wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. 

 

§ 5 Gefahrenübergang – Dokumente – Gefährliche Stoffe 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „frei Haus“ vereinbart.  

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung geht auch dann mit 
der Anlieferung auf uns über, wenn wir die Versendungskosten oder andere zusätzliche Leistungen 
übernommen haben oder eine Teillieferung erfolgt.  

(3) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere 
Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies , so sind Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns 
zu vertreten 

(4) Der Lieferant gewährleistet, dass seine Lieferungen den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr.  
1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe („REACH-
Verordnung“) entsprechen. Insbesondere gewährleistet der Lieferant, dass die in den von ihm 

gelieferten Produkten enthaltenen Stoffe, soweit unter den Bestimmungen der REACH-Verordnung 
erforderlich, registriert wurden und dass uns den Bestimmungen der REACH-Verordnung 
entsprechende Sicherheitsdatenblätter bzw. die gemäß Art. 32 REACH-Verordnung erforderlichen 

Informationen zur Verfügung gestellt werden. Sofern der Lieferant Erzeugnisse i. S. von Art. 3 REACH -
Verordnung liefert, gewährleistet er insbesondere auch, dass er seiner Pflicht zur Weitergabe 
ausreichender Informationen gemäß Art. 33 REACH-Verordnung nachkommt. 

 
 

§ 6 Mängelansprüche (Gewährleistung) und Mängelrüge  

(1) Bei Wareneingang findet eine Untersuchung der Ware durch uns nur im Hinblick auf offenkundige 
Schäden, insbesondere Transportschäden, Identitäts- und Quantitätsabweichungen der Lieferung statt, 
sofern nicht mit dem Lieferanten in einer Qualitätssicherungsvereinbarung etwas anderes vereinbart ist. 

Solche Mängel werden wir unverzüglich rügen. Wir behalten uns vor, eine weitergehende 
Wareneingangsprüfung durchzuführen. Im Weiteren rügen wir Mängel, sobald sie nach den 
Gegebenheiten des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden.  Der Lieferant verzichtet  

insoweit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. Der Lieferant ist verpflichtet, ein geeignetes 
Qualitätsmanagementsystem zu unterhalten, das auf unsere reduzierte Wareneingangsuntersuchung 
abgestimmt ist. 

 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom 

Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen.  

Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt  

ausdrücklich vorbehalten. 
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(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn 

der Lieferant mit der Nacherfüllung in Verzug ist sowie in den sonstigen gesetzlich geregelten Fällen. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, soweit nicht die 

zwingende Bestimmung der §§ 445 b, 478 Abs. 2 BGB eingreift.  
 
(5) Die übrigen zwingenden Bestimmungen des Lieferregresses bleiben unberührt.  

 
 
 

§ 7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

(1) Soweit der Lieferant für ein Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 
Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 

Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner eigenen Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. (1) ist der Lieferant auch 

verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683,670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 826 BGB zu 

erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückruffaktion 

ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir mit dem 

Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben.  

(3) Die erforderliche Unterrichtung der jeweils zuständigen Behörde nach den Vorschriften des ProdSG 

übernehmen wir in Abstimmung mit dem Lieferanten. 

(4) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von 

10 Mio. € pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal - während der Dauer dieses Vertrages, d.h. 

bis zum jeweiligen Ablauf der Mängelverjährung zu unterhalten; stehen uns weitergehende 

Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.  

 

 
§ 8 Schutzrechte 

(1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung sowie durch seine 

Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 

(2) Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant dazu verpflichtet ,  
uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit 

dem Dritten  - ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen,  
insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 

(3) Die Freistellungsfrist des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen, soweit  
der Lieferant nicht nachweist, dass er die der Schutzrechtsverletzung zugrunde liegende 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

(4) Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt drei Jahre, beginnend mit dem Gefahrenübergang.   

 
 

§ 9 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung 
 
(1) Das Eigentum an den Liefergegenständen geht mit der Übergabe unbeschränkt und unbelastet auf 

uns über. Ein einfacher Eigentumsvorbehalt in den AGB des Lieferanten wird allerdings akzeptiert.  
 
(2) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung 

oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis  zzgl. MwSt.) zu den anderen 

verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  
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(3) Wird die von uns bereitgestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer 
Sache (Einkaufspreis zzgl. MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 

Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der 
Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.  

(4) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge 
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren eizusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet ,  
die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigenen Kosten gegen Feuer, Wasser- und 

Diebstahlschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle 
Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der 
Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten 

sowie alle Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat  
er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt .  

(5) Soweit die uns gemäß Abs. (2) und/ oder Abs. (3) zusehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis  

aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen 
der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet.  

(6) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstige 

Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen 
Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung des 
Vertrages. Sie erlischt aber, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen,  

Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist 
oder dem Lieferanten nachweislich schon im Zeitpunkt der Mitteilung im Sinne von Satz 1 bekannt war.  

 

§10  Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist der Geschäftssitz der Möhling GmbH & Co. KG in Altena 
(Westf.) Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem allgemeinen 

Gerichtsstand zu verklagen.  

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen.  

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz in Altena 
(Westf.) Erfüllungsort. 


